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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner

Die grosse Unsicherheit, die seit der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative am 11. März 2012 in den Bergge-
meinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20% 
herrschte, wird nun voraussichtlich anfangs 2016 mit 
dem Inkrafttreten des Zweitwohnungsgesetzes endlich 
ein Ende finden. Denn am 10. März 2015 – sprich drei 
Jahre nach dem Volksentscheid – konnten die letzten Dif-
ferenzen zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat 
ausgeräumt und den Initianten eine Zusage abgerungen 
werden, dass bei der vorgeschlagenen Gesetzesumset-
zung kein Referendum ergriffen wird. 

Bevor auf die drei zentralen Regelungsbereiche eingegan-
gen wird, ist sicherlich hervorzuheben, dass der Besitz-
stand von altrechtlichen Wohnungen nicht angetastet 
wird. Sprich – Wohnraum, der am 11. März 2012 bestand 
oder für welchen am 11. März 2012 eine rechtskräftige 
Baubewilligung vorlag, kann auch in Zukunft ohne Ein-
schränkung genutzt und veräussert werden. 

Nun zu den drei zentralen Fragen
des Zweitwohnungsgesetzes:

Wie sind die Erweiterungen bestehender
Wohnungen geregelt?
• Obschon für die altrechtlichen Wohnungen die Besitz-

standswahrung besteht, gilt es zu beachten, dass bei 
Flächenerweiterungen von über 30% eine Nutzungsein-
schränkung im Sinne eines Erstwohnungseintrags von 
Amtes wegen im Grundbuch erfolgen wird. 

Welche Regelungen gelten bei Umnutzungen
von Liegenschaften?
• Eine Flächenerweiterung von über 30% ist ohne Nut-

zungseinschränkung bei schützenswerten Gebäuden 
zulässig, sofern sich diese nur so erhalten lassen.

• Die Erstellung von Zweitwohnungen ohne Nutzungs-
einschränkung ist in Hotels oder Pensionen möglich, 
die nicht mehr wirtschaftlich tragfähig sind. Hier gelten 
diverse Zusatzbedingungen und es dürfen nur 50% der 
Nutzfläche in Zweitwohnungen umgewandelt werden.

Wann ist das Bauen von neuen Wohnungen in Gemeinden 
mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20% möglich?
• Der Zweitwohnungsneubau ohne Nutzungseinschrän-

kung kann von strukturierten Beherbergungsbetrieben 
(Hotels, Pensionen,…) zu einem Anteil der bereits be-
stehenden Gesamtnutzungsfläche für die Sicherstel-
lung des wirtschaftlichen Überlebens erfolgen. 

• Zweitwohnungen mit Nutzungseinschränkung sind 
möglich, wenn diese touristisch bewirtschaftet werden 
und so dauerhaft zur ausschliesslich kurzzeitigen Nut-
zung durch Gäste zu markt- und ortsüblichen Bedin-
gungen angeboten werden.

• Erstwohnungen können im Rahmen des jeweilig gelten-
den Baureglements weiterhin uneingeschränkt gebaut 
werden. Diese Neuwohnungen erhalten jedoch von 
Amtes wegen einen Erstwohnungseintrag im Grund-
buch und sind damit nicht mehr beliebig nutzbar.

Diese kurze Übersicht soll darstellen, in welchen Leitplan-
ken wir uns in Zukunft im Wohnungsbau in den Bergge-
bieten bewegen können. 

Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gilt 
vor der Realisierung jedes Projektes den konkreten Fall im 
Detail zu prüfen und sich vor Projektstart eine Bestäti-
gung der zuständigen Behörde geben zu lassen. Andern-
falls könnte es zu unliebsamen Überraschungen kommen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Beurteilung eines all-
fälligen Projektes. 

Beste Grüsse
T&R Oberland AG

ZWEITWOHNUNGSGESETZ



Nr. 56 | April 2015

WORUM GEHT ES?
Die Schweiz gilt international als sehr attraktiver Standort für 
Unternehmen. Dies nicht zuletzt aufgrund der über viele Jahre ge-
wachsenen steuerlichen Rahmenbedingungen. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass et-
liche Länder auf der Suche sind nach zusätzlichen Einnahmen. So 
sieht sich die Schweiz unter dem Druck der EU, der G20 und der 
OECD gezwungen, ihr Steuersystem anzupassen. Insbesondere 
die bewährten Steuerregime der Holdinggesellschaften, Verwal-
tungsgesellschaften und Gemischten Gesellschaften waren Kern 
des Anstosses. Eine ersatzlose Abschaffung dieser Steuerregime 
auf der kantonalen Ebene würde dazu führen, dass die Schweiz als 
Unternehmensstandort deutlich an Attraktivität einbüssen würde. 
Als Folge davon bestünde die Gefahr, dass neue Unternehmens-
ansiedlungen und die damit verbundenen Investitionen sowie die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze ausblieben. Zudem bestünde das  
Risiko, dass bereits hier angesiedelte Unternehmen ihre Aktivitäten 
und ihre Wachstumsinvestitionen in besser positionierte Steuer-
standorte verschieben könnten. Der grosse Nutzen der Regimege-
sellschaften für die schweizerische Volkswirtschaft lässt sich wie 
folgt zusammenfassen:
• Sie stellen eine Vielzahl von hochqualifizierten Arbeitsplätzen zur 

Verfügung
• Sie generieren eine grosse Nachfrage nach Dienstleistungen
• Sie sind verantwortlich für ungefähr die Hälfte des jährlichen  

Gewinnsteueraufkommens des Bundes
• Sie sind verantwortlich für einen massgebenden Anteil des  

Gewinnsteuersubstrats auf Stufe Kantone und Gemeinden
Nicht zu vernachlässigen sind weiter die Steuererträge der Angestell-
ten dieser Gesellschaften sowie die Nachfrageeffekte auf die ihnen 
nachgelagerten Unternehmen. Sämtliche Schweizer Steuerzahler 
und insbesondere auch die ordentlich besteuerten Schweizer Unter-
nehmen, darunter viele KMU, profitieren vom massiven Steuerbei-
trag der Regimegesellschaften. 

Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, die erzwungene Abschaf-
fung dieser Sonderregelungen durch geeignete Massnahmen abzu-
federn, so dass die Schweiz als Unternehmensstandort international 
weiterhin attraktiv bleibt. Der Bundesrat hat im Rahmen der USR III 
eine umfassende Reform in Angriff genommen und im Herbst 2014 
in die Vernehmlassung geschickt.

WAS SIND DIE ZIELE  
DER UNTERNEHMENSSTEUERREFORM?
Die Reform soll den langwierigen Steuerkonflikt mit der EU, der 
G20 und der OECD beilegen. Sie soll die kritisierten kantonalen 
Steuerprivilegien für die Regimegesellschaften durch moderne Be-
steuerungsregeln mit höherer internationaler Akzeptanz ersetzen. 
Sie bewegt sich im Spannungsfeld von internationaler Akzeptanz, 
Wettbewerbsfähigkeit und finanzieller Tragbarkeit. Weiter bezweckt 
sie, die Position der Schweiz im internationalen Wettbewerb um Er-
träge aus mobilen (d.h. rasch in andere Länder verlegbaren) Akti-
vitäten zu stärken, um nachhaltig die Arbeitsplätze zu sichern und 
die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft zu fördern. Zudem 

soll die Reform die Steuerausfälle infolge Abschaffung der Regime- 
gesellschaften kompensieren können.

INHALTE UND NEUERUNGEN  
DER UNTERNEHMENSSTEUERREFORM
Innovations- und Lizenzbox:
Die Innovationsbox soll Forschungs-, Entwicklungs- und Innova- 
tionstätigkeiten und die damit verbundene Wertschöpfung steuer-
lich begünstigen. Sie führt Einkünfte aus der Verwertung von qua-
lifizierenden Immaterialgüterrechten vom übrigen Ertrag gesondert 
einer privilegierten Besteuerung zu. Die Funktionsweise einer Inno-
vationsbox hängt von folgenden Fragen ab:
• Welche Immaterialgüterrechte (Lizenzen, Patente, usw.) qualifi-

zieren sich für die Innovationsbox?
• Wie wird der relevante Ertrag berechnet?
• Wie hoch ist die tatsächliche steuerliche Entlastung (in der EU 

zwischen 50% bis 80% zu Steuersätzen von 2,5% bis 15%)
• Wie regelt man den Übergang von der ordentlichen oder privile-

gierten Besteuerung in eine Innovationsbox?
Zahlreiche Länder haben das Prinzip der Innovationsbox bereits im 
nationalen Steuerrecht verankert, mit sehr unterschiedlichen Lösun-
gen und Gestaltungen. Der Anwendungsbereich der Innovationsbox 
wird vermutlich im Bereich der KMU eher eine untergeordnete Be-
deutung haben, trägt jedoch wesentlich zur Standortattraktivität 
der Schweiz für Forschung und Entwicklung bei.

Zinsbereinigte Gewinnsteuer:
Die zinsbereinigte Gewinnsteuer beseitigt die steuerliche Diskrimi-
nierung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital. Dabei handelt es 
sich um einen steuerlichen Abzug für eine angemessene, kalkulatori-
sche Verzinsung des Eigenkapitals. Die bisherige Gewinnsteuer lässt 
nur den Abzug von Zinsen auf Fremdkapital zu. Die Vorteile sind:
• Einer übermässigen Verschuldung von Unternehmen wird entge-

gengewirkt
• Es werden Investitionsimpulse gesetzt
• Es werden Anreize zu überdurchschnittlicher Eigenfinanzierung 

von Unternehmen gesetzt
In Belgien, Liechtenstein, Italien und Lettland wurde die zinsberei-
nigte Gewinnsteuer in unterschiedlicher Ausgestaltung bereits ein-

UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III (USR III)

Internationale Akzeptanz
EU/OECD

Finanzielle Ergiebigkeit
und Ausgewogenheit

Steuerliche Wettbewerbsfähigkeit
der Schweiz

Die Ziele der USR III auf einen Blick
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geführt. Für die Umsetzung in der Schweiz soll voraussichtlich zwi-
schen einem Kerneigenkapital und einem Sicherheitseigenkapital 
unterschieden werden, wobei nur auf dem Sicherheitseigenkapital 
ein Zinsabzug gewährt werden soll. Das Sicherheitseigenkapital ist 
derjenige Teil, welcher das Kerneigenkapital übersteigt. Hier werden 
insbesondere sehr gut mit Eigenkapital ausgestattete Gesellschaf-
ten profitieren, also auch die KMU.

Statuswechsel:
Steuerbelastungsunterschiede werden berücksichtigt, die beim 
Wechsel zu Lizenzboxen oder bei der Abschaffung vom privilegier-
ten Steuerstatus (Holdinggesellschaft etc.) entstehen. Die stillen 
Reserven werden so besteuert, wie es der Steuerbelastung vor dem 
Statuswechsel entspricht. Diese Möglichkeit, stille Reserven steuer-
neutral aufzudecken, gilt auch für Neuzuzüger.
Beispiel: Eine Gesellschaft, die ihren Status als Holdinggesellschaft 
verliert, darf ihre zum Zeitpunkt des Statuswechsels vorhandenen 
stillen Reserven in der Steuerbilanz für die Kantonssteuern ohne Ge-
winnsteuerfolgen aufwerten (sog. Step-Up). Mittels künftiger steu-
erwirksamer Abschreibungen des Step-Up kann in den Folgejahren 
die Gewinnsteuerbelastung signifikant reduziert werden.

Kapitalsteuern:
Hier sind zwei Varianten in der Vernehmlassung: 
• Vollständige Abschaffung der Kapitalsteuern 
• Privilegierung bestimmter Aktiven-Kategorien. 
Die vollständige Abschaffung der Kapitalsteuern würde zu entspre-
chenden Steuerausfällen in den Kantonen führen, wobei hier zu er-
wähnen ist, dass bereits einige Kantone die Kapitalsteuern an die 
Ertragssteuern anrechnen. Bei der Privilegierung von Aktiven sind 
insbesondere Positionen wie Beteiligungen, Immaterialgüterrechte 
und Wertschriften betroffen, welche heute bereits mit dem tieferen 
Kapitalsteuersatz für Holdinggesellschaften besteuert werden. Wel-
che Variante letztendlich eingeführt wird, ist noch offen.

Emissionsabgabe auf Eigenkapital:
Die Abschaffung der Emissionsabgabe (1% auf Eigenkapital) steht 
seit geraumer Zeit in der politischen Diskussion. Die Abschaffung 
dieser Steuer würde die Standortattraktivität stärken und wäre 
wünschenswert. Aktuell gilt bereits ein Freibetrag auf Eigenkapital 
von CHF 1,0 Mio., wovon ein wesentlicher Teil der KMU bereits heu-
te profitieren kann.

Verbesserung beim Beteiligungsabzug:
Richtet eine Kapitalgesellschaft eine Dividende an ihre Muttergesell-
schaft aus und wird diese Dividende besteuert, kann sich eine wirt-
schaftliche Mehrfachbelastung ergeben. Das schweizerische Steuer-
recht trägt diesem Umstand Rechnung, indem die Dividende bei der 
Muttergesellschaft privilegiert besteuert wird. Dieses Privileg (sog. 
Beteiligungsabzug) führt im geltenden Recht zu einer weitgehenden, 
aber nicht vollständigen Steuerbefreiung der Dividende oder ande-
rer Beteiligungserträge. Technisch basiert deshalb der Beteiligungs-
abzug nicht auf einer Reduktion der Bemessungsgrundlage, wie es 
in anderen Ländern typischerweise der Fall ist. Beteiligungserträge 
und Kapitalgewinne gehören vielmehr zum steuerbaren Gewinn, der 
Steuerbetrag wird dann anteilsmässig gekürzt.

BEISPIEL: STEUERBETRAG CHF 10 000,  
BETEILIGUNGSABZUG 90%, STEUER SOMIT NOCH 
CHF 1000, REST FÄLLT WEG.

Die Erweiterung des Beteiligungsabzuges soll nun nach der Vorlage 
des Bundesrates wie folgt aussehen:
• Beteiligungserträge und Kapitalgewinne werden aus der Bemes-

sungsgrundlage ausgeklammert und gehören nicht mehr zum 
steuerbaren Gewinn

• Spiegelbildlich sind auch Wertberichtigungen und Abschreibun-
gen gewinnsteuerlich nicht mehr relevant

• Finanzierungskosten und Verwaltungsaufwand werden nicht 
mehr berücksichtigt, d.h. die Freistellung der Beteiligungserträge 
und Kapitalgewinne wäre stets eine vollumfängliche

• Die Mindestbeteiligungsquote von 10% entfällt
Diese Anpassung des Beteiligungsabzuges würde dazu führen, dass 
diese Gewinne vollständig befreit würden. Aus den Kreisen der 
Wirtschaftsverbände ist man mit diesen Anpassungen noch nicht 
zufrieden, es wird sich zeigen wo in der Vernehmlassung noch Ver-
besserungen berücksichtigt werden. Grundsätzlich gehen diese Vor-
schläge aber in die richtige Richtung.

Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze:
Aufgrund des Wegfalles des Holdingprivileges sind die Kantone aus 
Standortüberlegungen gezwungen, die Attraktivität im nationalen 
und internationalen Vergleich zu erhalten. Dies wird je nach finanzi-
ellem Spielraum der Kantone zu signifikanten Steuersatzsenkungen 
führen. Eine wichtige Basis dafür wird die Ausgestaltung des Be- 
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teiligungsabzuges und die Innovations- & Lizenzbox sein. Die ESTV 
nennt in ihrem Massnahmenbericht vom Dezember 2013, je nach 
enger oder breiter Auslegung der Innovations- und Lizenzbox, dass 
die Steuersätze auf dem Gewinn von heute 22% (Durchschnitt al-
ler Kantone) auf 14% bis 18% (inkl. Bundessteuern) gesenkt werden 
müssten. Ebenfalls würde die Verlustverrechnungsfrist von sieben 
Jahren abgeschafft. Als Gegenmassnahme wird voraussichtlich der 
Steuerrabatt für die Dividendenausschüttungen, welcher heute zwi-
schen 20% und 80% je nach Kanton liegt, verbindlich für alle Kanto-
ne und auch für den Bund auf 30% festgelegt. Die steuerliche Dop-
pelbelastung der Dividende wäre somit fast wieder gleich hoch wie 
vor der USR II im 2009, was in Zukunft Dividendenausschüttungen 
wieder unattraktiver machen würde.

Pauschale Steueranrechnung:
Mit der pauschalen Steueranrechnung soll ausschliesslich die Dop-
pelbesteuerung auf denjenigen Erträgen aufgehoben werden, die im 
Sinne eines DBA in beiden Staaten besteuert werden. Dies betrifft 
die Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren sowie in einzelnen Ab-
kommen Dienstleistungserträge. Die aktuelle Praxis ist sehr aufwän-
dig und kompliziert und soll vereinfacht werden. Obwohl niemand 
mit der aktuellen Lösung glücklich ist, besteht aus Sicht der Politik 
die Gefahr, die Reform zu überladen. Es ist möglich, dass dieser 
Teil deshalb nicht oder nur eingeschränkt in die Reform einbezogen 
wird.

Kapitalgewinnsteuer:
Umstritten wird die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer für im 
Privatvermögen gehaltene Beteiligungen sein. Bisher konnten die 
Inhaber von KMU davon profitieren, dass bei Unternehmensnach-
folgen oder Verkäufen die Wertsteigerung der Unternehmung unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht besteuert worden ist, weder 
beim Kanton noch beim Bund. Eine Abschaffung dieser Regelung 
würde dazu führen, dass die Unternehmen, bzw. der verkaufende 
Unternehmer erhebliche Steuerbelastungen in Kauf nehmen müss-
te. Oft ist es so, dass gerade im Bereich der KMU, ein grosser Teil 
des Kaufpreises als Stehbetrag dem Käufer zur Verfügung gestellt 
wird. Der Verkäufer hat also das Problem, dass er mit einer hohen 
Steuerbelastung konfrontiert wird, obwohl ihm im Moment des 
Verkaufes keine Mittel zufliessen. Wie soll er also die Zahlung der 
Steuern finanzieren?
Diese Problematik könnte dazu führen, dass die KMU grosse Mühe 
haben, die Unternehmensnachfolge zu bewerkstelligen und vor al-
lem zu finanzieren. Die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer wäre 
deshalb ein KMU-Killer par Excellence! Es bleibt zu hoffen, dass ins-
besondere die Volksvertreter der KMU dafür besorgt sein werden, 
dass dieser Teil der Reform nicht zu Stande kommt oder dass min-
destens grosse Freibeträge eingebaut werden.

Umsetzung:
Die Vernehmlassung über das Reformprojekt USR III ist am 30. Ja-
nuar 2015 abgelaufen. Das Parlament ist gefordert sich zusammen 
zu raufen und eine, für die Schweiz und unsere Unternehmen und 
deren Mitarbeiter, verträgliche Lösung zu finden. Die USR III muss 
den Spagat zwischen internationalem Steuerwettbewerb, Forderun-
gen der EU, finanzpolitischen Vorgaben der Schweiz und vermutlich 
auch einer Volksabstimmung schaffen. Eine Volksabstimmung wird 
voraussichtlich im 2017 stattfinden, die Einführung der USR III wird 
ab 2018 (Bund) bzw. 2020 (Kantone) stattfinden.

Fazit und Massnahmen für die KMU:
Unternehmensnachfolgen:
Im Bereich der Unternehmensnachfolgen ist zu beachten, dass die 
Einführung der Kapitalgewinnsteuern eine wesentliche Erhöhung 
der Steuerlast bringen würde. Deshalb sollten Nachfolgen, sollte die 
Kapitalgewinnsteuer tatsächlich kommen, vor der Einführung der 
USR III angegangen und umgesetzt werden.

Ausschüttungspolitik der Unternehmen:
Aufgrund der geplanten Reduktion der privilegierten Besteuerung 
der Dividenden ist die Ausschüttungspolitik der Unternehmen zu 
überprüfen. Je nach Höhe des Eigenkapitals, wäre zum Beispiel 
nicht betriebsnotwendiges Kapital in Form einer Substanzdividende 
vor der Einführung der USR III an die Eigentümer auszuschütten.

Konzernstruktur:
In Folge der Abschaffung des kantonalen Holdingstatutes müs-
sen Gruppenstrukturen überprüft werden. Zum Beispiel stellt sich 
die Frage, welche Aktiven in welcher Gesellschaft gehalten werden  
sollen (Beteiligungen, Lizenzen, Patente, usw.).

Liebe Kundinnen und Kunden, wir werden gerne in Ihrem Sinne die 
Ergebnisse der Vernehmlassung und die gesamte Entwicklung der 
USR III laufend überprüfen und sobald die definitive Form vorliegt, 
Sie über die Konsequenzen und allfällig notwendige Schritte orien-
tieren.


